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1 Einleitung

Volkmar Nies 

Die Nutztierhaltung steht seit einigen Jahren in der gesellschaftspolitischen und 
dieser folgend auch der rechtspolitischen Diskussion. Dabei wird der Größe des Be-
triebes, ausgedrückt in der Tierplatzzahl als Trennlinie zwischen „Gut“ und „Böse“, 
eine entscheidende Bedeutung beigemessen, auch wenn der Komfort des einzelnen 
Tierplatzes keinen Zusammenhang mit der Anzahl der Tiere pro Anlage hat.

Im Anlagengenehmigungsrecht, welches im Bundesimmissionsschutzrecht 
sowie im Umweltverträglichkeitsprüfungsrecht geregelt ist, hat der Gesetzgeber 
Tierplatzzahlen als maßgebliche Größe für die Art des Verfahrens und die Anfor-
derungen an die besondere, formalisierte Prüfung der Genehmigungsvorausset-
zungen bestimmt. Werden die in den Fachgesetzen (BNatSchG, WHG, BBodSchG, 
BImSchG usw.) definierten inhaltlichen Anforderungen an die Beschaffenheit der 
Anlage und die Auswirkungen auf die Umwelt erfüllt, dann bestand planungs-
rechtlich bisher auch ein Rechtsanspruch auf Genehmigung nach den Vorschrif-
ten des BauGB. Hierbei wurde zwar im Rahmen der Außenbereichsprivilegierung 
zwischen Anlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB (landwirtschaftliche Anlagen, 
die den Anforderungen des § 201 BauGB – überwiegend eigene Futtergrundlage –  
entsprechen) und § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB (gewerbliche Tierhaltungsanlagen 
ohne überwiegend eigene Futtergrundlage) unterschieden, letztlich spielte diese 
Unterscheidung aber für das „Ob“ der Genehmigung im Außenbereich keine Rolle. 

Der Gesetzgeber hat nun zunächst mit dem BauGB-Änderungsgesetz, welches 
am 20. September 2013 in Kraft getreten ist, die Möglichkeit für gewerbliche 
Tierhalter im Außenbereich bauen zu dürfen, inhaltlich auf Anlagen beschränkt, 
die unterhalb der einer Umweltverträglichkeits-Vorprüfungspflicht auslösenden 
Grenze liegen. 

Hiervon betroffen sind im Wesentlichen Schweine- und Geflügelhaltungs- 
betriebe, eingeschränkt auch Rinderhaltungsbetriebe.

Die Privilegierung größerer landwirtschaftlicher Anlagen wurde in diesem 
Zusammenhang – möglicherweise zunächst – nicht eingeschränkt; allerdings ist 
die Diskussion über eine Einschränkung der Zulassung auch größerer landwirt-
schaftlicher Betriebe im politischen Raum durchaus akut und auch für die kom-
mende Legislaturperiode nicht „vom Tisch“. 
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Eine Arbeitsgruppe des KTBL hat sich mit den Auswirkungen der Beschrän-
kung der planungsrechtlichen Zulassung größerer landwirtschaftlicher Betriebe 
befasst und dabei speziell die Auswirkungen der Gesetzesnovelle 2013 auf die 
betroffenen Betriebe und die künftige Entwicklung der Nutztierhaltung aufge-
zeigt.

Einige der behandelten Fragestellungen befassen sich naturgemäß mit der 
Abgrenzung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung von der gewerblichen 
Nutztierhaltung, wobei die nach der geltenden Rechtslage für die Abgrenzung 
maßgebliche dauerhafte Verfügbarkeit einer überwiegend eigenen Futtergrund- 
lage die diskutierten Kernfragen nach der Größe einer Anlage, der dort herrschen-
den Bedingungen der Tierhaltung und der Auswirkungen der Emissionen der 
Anlage nicht berührt. Gleichwohl soll dieses Heft aus agrarstruktureller, nicht aus 
gesellschafts- oder rechtspolitischer Sicht helfen, den Blick für die hohe Bedeu-
tung planungsrechtlicher Regelungen auf die Entwicklung der Nutztierhaltung in 
Deutschland zu schärfen.

Eine Vielzahl von Betrieben, die bislang unabhängig von ihrer Eigenschaft als 
landwirtschaftliche Betriebe im Sinne des BauGB die Baugenehmigung für eine 
Tierhaltungsanlage im Außenbereich erhalten konnten, kann dies seit der Ände-
rung des BauGB nur noch dann, wenn sie als landwirtschaftliche Betriebe nach 
§ 201 BauGB gelten. Deshalb spielen in Folge der Neuregelung genehmigungs-
rechtlich relevante Fragestellungen, die bisher in der Genehmigungspraxis der 
Behörden nur eine untergeordnete Bedeutung hatten, eine entscheidende Rolle.

Es soll aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Gesetzesnovelle in 
Abhängigkeit von der Auslegung der Rechtsvorschriften auf die Betroffenheit der 
Betriebe hat.

Da die endgültige Beantwortung zentraler Rechtsfragen möglicherweise jah-
relange Verfahren vor den Verwaltungsgerichten voraussetzt, ist es aus Sicht der 
KTBL-Arbeitsgruppe wünschenswert, dass unbeschadet der Gesetzesauslegungs-
kompetenz der Gerichte die Verwaltungen durch entsprechende Rechtsanwen-
dungserlasse Hilfestellungen bei ihren Entscheidungen erhalten.
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Diese Hilfestellungen sollten neben einer Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse des Bodenmarktes und der Organisations- und Anbaustruktur der 
Betriebe auch über das Bodenrecht hinausgehenden politische Zielsetzungen ins-
besondere im Bereich des Tierschutzrechts, des Immissionsschutzrechts oder auch 
des Gewässerschutzrechts Rechnung tragen.

Den Autoren ist bewusst, dass diese Hilfestellungen nicht den Anspruch erhe-
ben können, der Rechtsinterpretation der Gerichte vorzugreifen. Sie können aber 
den Entscheidungsträgern Argumente für ihre Entscheidungen liefern und viel-
leicht auch Anregungen für den Gesetzgeber beinhalten, die rechtlichen Rahmen-
bedingungen den Bedürfnissen der Praxis anzupassen.
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Was am Anfang ein Segen für die Landwirtschaft war, erscheint manchen 
heute eher als Fluch. Die beschriebenen Faktoren sind ursächlich für eine der 
intensivsten Tierhaltungsregionen in Europa: die aneinandergrenzenden Regie-
rungsbezirke Weser-Ems in Niedersachsen und Münster in Nordrhein-Westfalen 
(Abb. 1). Wirkung zeigte sich aber auch in vielen anderen Regionen Deutschlands 
und in der EU.

 

Abb. 1: Viehdichte in Deutschland (© Thünen 2014) 

Wachstum durch Spezialisierung
Ausgehend von dieser Entwicklung setzte Ende der 80er-Jahre ein weiterer Trend 
ein. Waren landwirtschaftliche Betriebe in der Vergangenheit traditionell sehr 
vielseitig – betrieben also Ackerbau und Grünlandwirtschaft sowie Rinder-, 
Schweine- und Geflügelhaltung –, setzte sich gerade in der Tierhaltung eine im-
mer stärkere Spezialisierung durch. Die Gründe dafür waren vielfältig. Kosten- 
und Arbeitszeitdegression spielten eine wesentliche Rolle. Die strohlose Haltung 
insbesondere bei den Schweinen brachte in dieser Hinsicht einen ganz wesent- 
lichen Wachstumseffekt. 
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Zuerst trennte sich die Schweine- und Geflügelhaltung von der Rinderhal-
tung. Die eigene betriebliche Futtergrundlage war hier zuerst durch die Substitute, 
dann aber auch zunehmend über den Zukauf von Getreide, das mittlerweile in der 
EU im Überschuss produziert wurde, nicht mehr erforderlich. Im weiteren Verlauf 
spezialisierten sich Geflügelbetriebe sowohl in die Mast als auch in die Eierpro-
duktion, die Schweinehaltung in die Mast und die Ferkelerzeugung.

Politische Strukturentwicklung in den neuen Bundesländern
Parallel dazu entwickelte sich eine Trennung der Tierhaltung von der Bodenpro-
duktion in den neuen Bundesländern aufgrund ganz anderer Rahmenbedingun-
gen. Auch wenn ein ähnliches Ergebnis die Folge war, waren hier die politischen 
Rahmenbedingungen ursächlich, dass einerseits spezialisierte Großbetriebe in der 
Pflanzenproduktion und andererseits in der Tierhaltung entstanden sind.

War man sich Anfang der 90er-Jahre in den alten Bundesländern noch sicher, 
dass diese Strukturen nach der Wiedervereinigung aufgrund fehlender Wirt-
schaftlichkeit nicht haltbar seien, wurde man in den letzten 25 Jahren eines Bes-
seren belehrt. Nach organisatorischen Umstrukturierungen, die im Wesentlichen 
mit einem erheblichen Abbau an Arbeitskräften einherging, zeigen sich heute 
Großbetriebe insbesondere auch in der Tierhaltung als wirtschaftlich ebenbürtig 
gegenüber den Strukturen in den alten Bundesländern.

Die Gesetzgebung spielte mit
Die erste Hürde auf dem Weg von der bodenabhängigen zur bodenunabhängigen 
Produktion bildete das Steuerrecht. Bis heute wird im Hinblick auf Umsatz- und 
Gewerbesteuer der landwirtschaftlichen Produktion ein steuerliches Sonderrecht 
mit wirtschaftlichem Vorteil eingeräumt. 

Da die landwirtschaftliche Tierhaltung steuerlich gemäß § 51 Steuerbewer-
tungsgesetz degressiv an die betriebliche Fläche gekoppelt ist, wurden zuerst  
große Geflügelhalter, später aber auch Schweinehalter zunehmend gewerblich. 
Insbesondere die Abschmelzung des Pauschalierungsvorteils Ende der 90er-Jahre 
machte den Nachteil in der gewerblichen Tierhaltung so gering, dass sie in der 
Schweine- und Geflügelhaltung eine gangbare Option wurde und diese sich damit 
fast vollständig von der betriebseigenen Futtergrundlage trennte.
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